
Kurzübersicht über Versetzung und Ausgleichmöglichkeiten am Gymnasium

KF = Kernfächer
Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch oder Latein (Kl. 5-10)
im sprachlichen Profil: Spanisch (Kl. 8-10)
im naturwissenschaftlichen Profil: NwT (Kl. 8-10)

MF = Maßgebliche 
Fächer

alle übrigen unterrichteten Fächer, also auch die einstündigen (außer 
ITG)!

Grundvoraussetzungen**

• Schnitt aller Fächer (KF und MF) mindestens 4,0 
• Schnitt aller Kernfächer mindestens 4,0 
• In höchstens zwei Fächern schlechter als 4 

Zeugnisnote Ausgleichsmöglichkeit
(mindestens, bessere Note immer möglich)

Eine Note** schlechter 
als 4

KF MF KF KF oder MF

6 Versetzung nur durch Beschluss der Klassenkonferenz* 

möglich
5 3

6 2
3 3

5 3

Zwei Noten** schlechter 
als 4

6 6
6 5

Versetzung nur durch Beschluss der Klassenkonferenz* 

möglich
5 5 2 2

6
6

6
5

Versetzung nur durch Beschluss der Klassenkonferenz* 

möglich
5 6 2 1 oder 2 2
5 5 2 2 oder 3 3

6 6 1 1 oder 1 2 2 oder 2 2 2 2

6 5 1 2 oder 1 3 3
2 2 2 oder 2 2 3 3

5 5 2 2 oder 2 3 3 oder 3 3 3 3

Drei Noten** schlechter 
als 4 Versetzung nur durch Beschluss der Klassenkonferenz* möglich

*Beschluss Klassenkonferenz: §1,3 (vorübergehende Schwäche mit positiver Prognose), §1,6 (Probeweise Aufnahme mit Nachprüfung), §3,1 
(Aussetzung Versetzungsentscheidung)
**Bei Nichtversetzung wegen Sport, Musik und Bildende Kunst ist von diesen Fächern nur das mit der besten Note für die Versetzung maßgebend. 

Mehrmalige Nichtversetzung (§6 VO): Schüler muss Gymnasium verlassen,
- wenn er die gleiche Klasse zum 2. Mal wiederholen müsste
- wenn er in zwei hintereinanderfolgenden Jahren nicht versetzt wird
- wenn er bereits zweimal eine Klasse wiederholt hat


